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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die 33. ordentliche Generalversammlung der SFS 
Group AG findet am Mittwoch, 22. April 2026, um 
17.30 Uhr im Sportzentrum Aegeten in Widnau 
statt. Wir freuen uns, Sie persönlich begrüssen zu 
dürfen.

Mit dieser Einladung erhalten Sie den Aktionärs-
brief mit den wichtigsten Informationen zum Ge-
schäftsjahr 2025. Der vollständige Geschäftsbe-
richt steht Ihnen online unter reports.sfs.com 
zur Verfügung und liegt zudem in gedruckter 
Form am Hauptsitz der Gesellschaft auf.

Für Ihre verbindliche Anmeldung, die Bezeich-
nung einer Stellvertretung oder die Erteilung von 
Weisungen an den unabhängigen Stimmrechts-
vertreter verwenden Sie bitte das beiliegende 
Formular. Alternativ können Sie sich online unter 
gvote.ch  anmelden. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 8. April 
2026 um 13.00 Uhr (MEZ) mit Stimmrecht im 

Aktienregister eingetragen sind. Wir bitten Sie, 
sich bis spätestens 13. April 2026 anzumelden.

Für die Anreise steht um 16.25 Uhr und um 
16.55 Uhr ein Reisebus ab dem Bahnhof Heer-
brugg zur Verfügung. Auch für die Rückreise ist 
ab 19.00 Uhr ein entsprechender Transport or-
ganisiert. Details zum Shuttle sind auf go.sfs.
com/gv  verfügbar.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen 
und Ihre Unterstützung und freuen uns auf Ihre 
Teilnahme an der Generalversammlung.

Mit besten Grüssen

Thomas Oetterli
Präsident des Verwaltungsrats

33. ordentliche Generalversammlung 
der SFS Group AG
Mittwoch, 22. April 2026, 17.30 Uhr 
(Türöffnung 16.30 Uhr)

Sportzentrum Aegeten
Aegetenstrasse 60
9443 Widnau, Schweiz

Traktanden und Anträge

1
Genehmigung des Lageberichts der SFS 
Group AG, der Konzernrechnung und der  
Jahresrechnung 2025 der SFS Group AG
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, 
die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 
2025 zu genehmigen.

Erläuterung
Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, 
den operativen und finanziellen Lagebericht, die 

Konzernrechnung und die Jahresrechnung für 
jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung 
zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstel-
le PricewaterhouseCoopers AG in St. Gallen hat 
die Konzernrechnung der SFS Group und die Jah-
resrechnung der SFS Group AG geprüft und ih-
ren Revisionsberichten nichts beizufügen.

2
Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 
2025 der SFS Group AG
Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltig-
keitsbericht 2025 zu genehmigen.

Erläuterung
Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den 
Nachhaltigkeitsbericht für jedes Berichtsjahr an 
der Generalversammlung zur Genehmigung vor-
zulegen. Der Nachhaltigkeitsbericht deckt im We- 
sentlichen folgende Themen ab: Umwelt, Mitar-
beitende, Gesellschaft, Wertschöpfungskette und 
verantwortungsvolle Unternehmensführung. Er 
ist online abrufbar: reports.sfs.com .

https://reports.sfs.com/annual-report/2025/de/startseite
https://auth.gvote.ch/login
https://go.sfs.com/gv
https://reports.sfs.com/annual-report/2025/de/startseite


3
Genehmigung der Vergütung der Mitglieder 
des Verwaltungsrats und der Geschäftslei-
tung

Erläuterung
Die ordentliche Generalversammlung hat jähr-
lich die Entschädigung des Verwaltungsrats und 
der Geschäftsleitung zu genehmigen.

3.1
Genehmigung der Vergütungen des Verwal-
tungsrats für die Amtsdauer 2026/2027

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung 
einer maximalen Gesamtentschädigung für die 
acht Mitglieder des Verwaltungsrats von  
CHF 1’200’000 (inklusive Sozialversicherungs-
abgaben). Zudem werden CHF 750’000 (inklusive 
Sozialversicherungsabgaben) für die Zuteilung 
von 5’000 Aktien der Gesellschaft für die Periode 
bis zum Abschluss der ordentlichen Generalver-
sammlung 2027 vorgeschlagen. Die Zuteilung der 
Aktien ist zum Marktwert am 12. Februar 2026 
von CHF 124.60 pro Aktie bewertet. Der Börsen-
kurs unterliegt Schwankungen und somit kann 
der Wert der 5’000 Aktien zum Auszahlungszeit-
punkt im Anschluss an die Generalversammlung 
höher oder tiefer als CHF 750’000 sein.

Erläuterung
Die Generalversammlung genehmigt gemäss 
Art. 6 Ziff. 6 und Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 der Statu-
ten der SFS Group AG den Gesamtbetrag der ma-
ximalen Vergütung des Verwaltungsrats bis zur 
nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten gemäss 
Art. 25 der Statuten der SFS Group AG ein fixes 
Grundhonorar, eine fixe Entschädigung für die 
Mitgliedschaft in Ausschüssen des Verwaltungs-
rats sowie eine fixe Anzahl SFS Aktien. Diese 
Vergütung ist vom Gesamtverwaltungsrat auf An-
trag des Nominations- und Vergütungsausschus-
ses im Rahmen der durch die Generalversamm-
lung genehmigten Gesamtvergütung festzuset- 
zen. Die Entschädigung wird bar und in Form 
einer fixen Anzahl Aktien ausbezahlt.

3.2
Genehmigung der maximalen Gesamtsumme der 
fixen Vergütungen an die Geschäftsleitung für die 
Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2027

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung 
eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 
4’600’000 (inklusive Sozialversicherungsabga-
ben) für die fixe Vergütung der sieben Mitglieder 
der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2027.

Erläuterung
Die Generalversammlung genehmigt gemäss 
Art. 6 Ziff. 6 und Art. 12 Abs. 1 Ziff. 4 der Statu-
ten der SFS Group AG die feste Vergütung der 
Geschäftsleitung, die im kommenden Geschäfts-
jahr ausgezahlt wird.

3.3
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags 
der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung 
für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung 
eines maximalen Gesamtbetrags für die acht Mit-
glieder der Geschäftsleitung von CHF 2’200’000 
(inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die va-
riable Barvergütung sowie von CHF 1’200’000 
(inklusive Sozialversicherungsabgaben) für die 
Zuteilung von 7’600 Aktien der Gesellschaft, die 
auf Basis der im Geschäftsjahr 2025 erzielten Re-
sultate ausgerichtet werden. Die Zuteilung der 
Aktien ist zum Marktwert am 12. Februar 2026 
von CHF 124.60 pro Aktie bewertet. Der Börsen-
kurs unterliegt Schwankungen und somit kann 
der Wert der 7’600 Aktien zum Auszahlungszeit-
punkt im Anschluss an die Generalversammlung 
höher oder tiefer als CHF 1’200’000 sein.

Erläuterung
Die Generalversammlung genehmigt gemäss 
Art. 6 Ziff. 6 und Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 der Statu-
ten der SFS Group AG die variable Vergütung der 
Geschäftsleitung, die aufgrund der erzielten Re-
sultate im vorangehenden Geschäftsjahr ausge-
richtet wird.

3.4
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbe-
richt 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbe-
richt 2025 im Rahmen einer nicht bindenden Kon-
sultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen. Der Vergütungsbericht findet sich als 
separates Kapitel im Geschäftsbericht, online ab-
rufbar unter reports.sfs.com .

Erläuterung
Der Vergütungsbericht enthält die Grundlagen für 
die Vergütung des Verwaltungsrats und der Ge-
schäftsleitung sowie die für das Geschäftsjahr 
2025 an die Mitglieder beider Gremien ausge-
richtete Vergütung. Der Verwaltungsrat legt den 
Aktionärinnen und Aktionären den Vergütungs-
bericht zur Konsultativabstimmung vor. 

4
Entlastung des Verwaltungsrats und der Ge-
schäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitglie-
dern des Verwaltungsrats und der Geschäftslei-
tung für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 
erteilen.

Erläuterung
Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwal-
tungsrats und der Geschäftsleitung erklären die 
Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionärin-
nen und Aktionäre, dass sie die verantwortlichen 
Personen für Ereignisse aus dem vergangenen 
Geschäftsjahr, die der Generalversammlung zur 
Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Re-
chenschaft ziehen. Es sind der Gesellschaft kei-
ne Tatsachen bekannt, die einer vollständigen 
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats 
und der Geschäftsleitung entgegenstehen wür-
den.

5
Verwendung des Bilanzgewinns und der ge-
setzlichen Kapitaleinlagereserve
Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung 
aus dem Bilanzgewinn von CHF 2.00 je dividen-
denberechtigte Namenaktie à CHF 0.10 Nominal-
wert.

Gewinnvortrag	 CHF Mio.	 777.2
Jahresergebnis	 CHF Mio.	 235.4
Bilanzgewinn zur Verfügung  
der Generalversammlung	 CHF Mio.	1’012.6
Ausschüttung aus Bilanzgewinn*	 CHF Mio.	 –77.8
Vortrag auf neue Rechnung	 CHF Mio.	 934.8

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüt-
tung aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve von 
CHF 0.50 je dividendenberechtigte Namenaktie 
à CHF 0.10 Nominalwert.

Vortrag gesetzliche 
Kapitaleinlagereserve	 CHF Mio.	 34.9
Ausschüttung aus gesetzlicher 
Kapitaleinlagereserve*	 CHF Mio.	 –19.5
Vortrag auf neue Rechnung	 CHF Mio.	 15.4

*�Die Dividende basiert auf dem gesamten ausgegebenen 
Aktienkapital per 31. Dezember 2025. Für eigene Aktien 
im Besitz der SFS Group AG erfolgt keine Ausschüttung.

Erläuterung
Die Ausschüttung einer Dividende erfordert einen 
Beschluss der Generalversammlung. Die bean-
tragte Verwendung des verfügbaren Gewinns 
und der Kapitaleinlagereserve steht im Einklang 
mit der Dividendenpolitik der SFS Group. Auf-
grund der aktuellen gesetzlichen Vorgaben darf 
die Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapital-
einlagereserven maximal 50% der gesamten Di-
videndenausschüttung betragen. Der Anteil der 
Dividendenausschüttung, der aus den gesetzli-
chen Kapitaleinlagereserven erfolgt, unterliegt 
nicht der Verrechnungssteuer und wird für natür-
liche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz zu-
dem nicht von der Einkommenssteuer erfasst. 
Die Verwendung des Bilanzgewinns und die Aus- 
schüttung der ordentlichen Dividende basieren 
auf der von der Revisionsstelle geprüften und im 
Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrech-
nung.

https://reports.sfs.com/annual-report/2025/de/startseite


6
Wiederwahl der bisherigen Mitglieder und des 
Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl 
der gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder 
(inkl. des Präsidenten des Verwaltungsrats) für 
die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten 
ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung 
Da die Amtsdauer der Mitglieder sowie des Prä-
sidenten des Verwaltungsrats mit dem Ab-
schluss der ordentlichen Generalversammlung 
vom 22. April 2026 endet, müssen diese von der 
Generalversammlung wiedergewählt werden.

Nick Huber und Fabian Tschan vertreten bedeu-
tende Aktionärinnen und Aktionäre der SFS 
Group AG im Verwaltungsrat. Alle übrigen Mit-
glieder des Verwaltungsrats sind unabhängig im 
Sinne des Swiss Code of Best Practice for Cor-
porate Governance von economiesuisse. Kein 
Mitglied des Verwaltungsrats war in den letzten 
drei Jahren Mitglied der Geschäftsleitung der 

SFS Group AG oder einer ihrer Tochtergesell-
schaften. Kein Mitglied des Verwaltungsrats 
pflegt eine wichtige geschäftliche Beziehung mit 
der SFS Group AG. Alle Mitglieder des Verwal-
tungsrats sind nicht exekutiv.

Informationen zu den beruflichen Hintergründen 
der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungs-
rats sowie die Mitgliedschaften in den Aus-
schüssen des Verwaltungsrats finden sich ab 
Seite 102 des Geschäftsberichts, verfügbar unter 
go.sfs.com/gb25dl .

a)   Wiederwahl von Peter Bauschatz
b)   Wiederwahl von Tanja Birner
c)   Wiederwahl von Nick Huber
d)   Wiederwahl von Urs Kaufmann
e)   Wiederwahl von Thomas Oetterli als Mit- 
      glied und Präsident des Verwaltungsrats  
      (in der gleichen Abstimmung)
f)    Wiederwahl von Manuela Suter
g)   Wiederwahl von Fabian Tschan
h)   Wiederwahl von Jörg Walther

7
Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des No-
mination and Compensation Committee 
Die Mitglieder des Nomination and Compensa-
tion Committee sind für die Amtsdauer bis zum 
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung zu wählen.

Erläuterung
Da die Amtsdauer der Mitglieder des Nomination 
and Compensation Committee mit dem Ab-
schluss der ordentlichen Generalversammlung 
vom 22. April 2026 endet, müssen diese jeweils 
von der Generalversammlung neu gewählt wer-
den. Nick Huber ist seit 2017 und Tanja Birner ist 
seit 2025 Mitglied des Nomination and Compen-
sation Committee. Urs Kaufmann ist seit 2014 
Vorsitzender des Nomination and Compensati-
on Committee. Urs Kaufmann und Tanja Birner 
sind unabhängig im Sinne des Swiss Code of 
Best Practice for Corporate Governance von eco-
nomiesuisse. Es ist vorgesehen, dass Urs Kauf-
mann nach der Wiederwahl als Mitglied des No-
mination and Compensation Committee durch 
den Verwaltungsrat als Vorsitzender bestätigt 
wird.

a)   Wiederwahl von Tanja Birner
b)   Wiederwahl von Nick Huber
c)   Wiederwahl von Urs Kaufmann  
      (Vorsitzender des Committee)

Der Verwaltungsrat (von links nach rechts): Thomas Oetterli, Nick Huber, Manuela Suter, Jörg Walther,  
Fabian Tschan, Tanja Birner, Urs Kaufmann, Peter Bauschatz

8
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechts-
vertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der 
Anwaltskanzlei bürki bolt rechtsanwälte, Auer-
strasse 2, CH-9435 Heerbrugg, als unabhängiger 
Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der 
nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung
Nach dem Gesetz ist der unabhängige Stimm-
rechtsvertreter jährlich von der Generalversamm-
lung zu wählen. Die Anwaltskanzlei bürki bolt 
rechtsanwälte erfüllt die Unabhängigkeitskriteri-
en und der Verwaltungsrat schlägt vor, sie aus 
Gründen der Kontinuität wiederzuwählen.

9
Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl 
von PricewaterhouseCoopers AG in St. Gallen 
als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026. 

Erläuterung
Gemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich 
von der Generalversammlung zu wählen. Price-
waterhouseCoopers AG ist seit 1993 die Revisi-
onsstelle der SFS Group AG. Pricewaterhouse-
Coopers hat zuhanden des Verwaltungsrats 
bestätigt, dass sie die für die Ausübung des 
Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

https://go.sfs.com/gb25dl

